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1 Einleitung 
Diese Anleitung enthält Ergänzungen zur EGVP-Anwenderdokumentation des EGVP-backend. 
EGVP ist eine Java-Applikation und kann unter Zuhilfenahme von Java™ Web Start von einem 
WWW-Server per http auf den PC des Anwenders geladen werden. Für Windows-Systeme exis-
tiert auch ein Installer, der kein installiertes Java benötigt, sondern dieses im Installationsver-
zeichnis kapselt. Die Daten werden mit einem EGVP in Form von OSCI (Online Services Compu-
ter Interface)-Nachrichten zwischen den Kommunikationspartnern ausgetauscht. Dabei können 
die Kommunikationspartner sowohl Absender als auch Empfänger sein. Die zu einer Nachricht 
gehörenden Daten werden nach ihrer Erfassung innerhalb der EGVP-Anwendung visualisiert, 
vom Absender elektronisch signiert und dann von einem EGVP im OSCI-Format an einen sog. 
Intermediär gesendet. Dieser Intermediär ist der OSCI-Manager der Virtuellen Poststelle des 
Landes Niedersachsen (NDS-VPS) und wird vom IT.N für die Landesverwaltung auf Basis des 
Produktes Governikus der Governikus KG betrieben. Die NDS-VPS prüft die Signatur, erstellt 
darüber ein Prüfprotokoll und hält die Nachricht zum Abruf in OSCI-Postfächern vor. Die Nach-
richt kann nun, wiederum im OSCI-Format, über das EGVP des Empfängers abgeholt werden 
(es gibt auch andere Möglichkeiten der Abholung, auf diese wird hier aber nicht näher einge-
gangen). Nach diesem Schema läuft die Kommunikation zwischen den genannten Kommuni-
kationspartnern grundsätzlich immer ab. Das EGVP kann in das niedersächsische besondere 
elektronische Behördenpostfach (beBPo) umgewandelt werden, indem ein Zertifikat des Ver-
trauenswürdigen Herkunftsnachweises (VHN) im EGVP durch den Postfachverantwortlichen in-
stalliert wird. Das VHN Zertifikat ist erhältlich bei der Bundesnotarkammer. Die Umwandlung in 
ein beBPo und Erstinstallation muss zuvor beantragt werden. Detaillierte Informationen zu ei-
nem EGVP, Governikus und das OSCI-Protokoll können über folgende Quellen bezogen wer-
den: 
 

o EGVP: www.egvp.de (Die Webseite enthält nicht die Installationsdateien für die 
in dieser Anleitung beschriebenen Installation des niedersächsischen EGVP. Die 
Installation ist mit der in Kapitel 3 beschriebenen Vorgehensweise durchzufüh-
ren.) 

o Governikus: www.governikus.de 
o OSCI: www.osci.de 

 
Das Adressbuch (SAFE= Secure Access to Federated E-Justice/E-Government) für das nieder-
sächsische beBPo (EGVP) wird von der Bundesnotarkammer betrieben: 
 

o S.A.F.E.: https://justiz.de/elektronischer_rechtsverkehr/grob-und-feinkonzept/index.php 
o Betreiber: https://www.bnotk.de/ 
 

Das niedersächsische beBPo:  http://www.it.niedersachsen.de/beBPo/ 
 

http://www.governikus.de/
http://www.osci.de/
https://justiz.de/elektronischer_rechtsverkehr/grob-und-feinkonzept/index.php
https://www.bnotk.de/
http://www.it.niedersachsen.de/beBPo/


   

 

 
 

 

 

IT.Niedersachsen (IT.N)                  Seite 6 von 37 
  Fachgebiet 25 - Querschnittsanwendungen 
 

 
 
 

2 Checkliste für die erfolgreiche Durchführung der Installa-
tion 

Die folgende Checkliste dient der Überprüfung, ob alle notwendigen Vorkehrungen für eine 
erfolgreiche Installation getroffen wurden. 

Vor der Installation: 

1) Ist ein Antrag über die beBPo-Webseite gestellt worden ? 

2) Ist ein EGVP-Backend vorhanden, das über IT.Niedersachsen bezogen/installiert wurde? 
(Hintergrund: andernfalls ist der falsche Intermediär im Backend hinterlegt). 

3) Ist kein EGVP-Backend vorhanden: Wird das EGVP-Backend gemäß Kapitel 3 installiert? 

4) Für eine Erstinstallation eines EGVP werden Administratorrechte benötigt. Sind diese 
vorhanden? 
Windows Vista/7: UAC beachten:  
Besonderheiten bei Windows 7: 
Hinweis: Unter Windows 7 erscheint eventuell der Hinweis, dass Sie nicht über Administratorrechte ver-
fügen. Dieser Hinweis kann auch erscheinen, wenn Sie als Administrator angemeldet sind. Sie müssen in 
diesem Fall die Benutzerberechtigung anpassen. Gehen Sie wie folgt vor: 
Windows 7: 
1. Gehen Sie auf "Start". Geben Sie In der Suchleiste "uac" ein. Es erscheint “Einstellungen der Benut-
zerkontensteuerung ändern”. 
2. Drücken Sie die Eingabetaste. Es erscheinen die “Einstellungen für Benutzerkontensteuerung". 
3. Ziehen Sie den Regler komplett nach unten auf "Nie benachrichtigen". Nun erscheint kein Warnhinweis 
mehr, wenn Änderungen am System vorgenommen werden. 
4. Bestätigen Sie mit OK. 
Wenn Sie diese Einstellungen geändert haben, starten Sie den PC neu, damit die Änderungen übernom-
men werden. Beachten Sie, dass diese Änderung für alle Benutzer gilt. Anschließend starten Sie erneut 
die Anwendung Nach der Installation können die Einstellungen wieder auf die vorherige Sicherheitsstufe 
zurückgesetzt werden. 

5) Ist genau eine Java-Laufzeitumgebung installiert? 
Nicht erforderlich bei Verwendung von  EGVP-Installer. 

6) Ist der Internetzugriff der Java Laufzeitumgebung gemäß Kapitel 4.2.2 konfiguriert? 
Nicht erforderlich bei Verwendung von EGVP-Installer. 

7) Wurde ein Postfachzertifikat gemäß dem Dokument „Antrag Softwarezertifikat DOI-
NDS-CA“ auf der beBPo-Webseite unter „Installation/Software“ beantragt? 

8) Ist das Postfachzertifikat freigeschaltet und im EGVP-Backend eingebunden (Kapitel 6)? 

9) Wurde die Visitenkarte des EGVP gemäß Namenskonvention (Kapitel 7) ausgefüllt? 

http://www.it.niedersachsen.de/beBPo/
http://www.it.niedersachsen.de/beBPo/
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10)  Wurde das VHN-Zertifikat beantragt und installiert. Eine Anleitung zur Installation des 
VHN-Zertifikates finden Sie in der Anwenderdokumentation EGVP-Backend Behörde 
(Seite 116, Kapitel 6.7.4). Die Anwenderdokumentation finden Sie hier. 

 
 
 
Nach der Installation: 

1) Ist ein Antrag auf Freischalten des Postfaches (beBPo-Antrag) gestellt worden? 

2) Ist das öffentliche Zertifikat vorhanden? 

3) Ist die Nutzer-ID des EGVP ermittelt worden (Siehe 6.4) und zusammen mit der Prüfzif-
fer des beBPo-Antrags an IT.Niedersachsen übermittelt? 

4) Ist ein Screenshot der Visitenkarte angefertigt worden? 
 

3 Zugang zur Download-Seite 
In Abbildung 1 ist die Eingangsseite von beBPo dargestellt. Als Referenzdokument kann die 
EGVP Anwenderdokumentation in der jeweils aktuellen Fassung hinzugezogen werden. Der 
Installationsablauf ist selbsterklärend und wird deshalb nur an relevanten Stellen kommentiert.  
 

 
 

Abbildung 1: Eingangsseite beBPo-Niedersachsen. 

http://www.it.niedersachsen.de/download/127350
https://www.it.niedersachsen.de/bebpo/installation_software/installationsoftware-162360.html
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Auswahl des Menüpunktes „Installation/Software“. 
 

. 
 
 
Abbildung 2: Auf der beBPo-Webseite „EGVP Installer“ auswählen 
 

4 Download und Installation von EGVP Niedersachsen 
Ein EGVP kann auf drei Weisen Installiert werden mit 
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1) dem EGVP-Installer (Kapitel 4.1) 
2) EGVP-Light 

 
 
Die Installation mit Java-WebStart erfordert ein vorinstalliertes Java 8.  
Es wird empfohlen, den EGVP Installer zu verwenden, da dieser die Java-Laufzeitumgebung kapselt, so 
dass diese nur für das EGVP genutzt wird und nicht im Browser. 
 
 

4.1 Installation mit EGVP Installer  

Dieses Kapitel kann bei Verwendung des EGVP Installer Light übersprungen werden. Bitte lesen 
Sie in dem Fall weiter in Kapitel 4.2. 

 

4.1.1 Auswahl des passenden Installers 

 

 
 

Abbildung 3: Auswahl des Menüpunktes “EGVP-Installer“. Beispiel Windows. 
 

 
Abbildung 4: Starten des Installers. 
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Abbildung 5: Ausführen des Installers. 

 
Abbildung 6: Installationsverzeichnis wählen. 

 
Abbildung 7: Installation beginnen. 
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Abbildung 8: Status der Installation abwarten. 

 
Abbildung 9: Abschließen der Installation. 

 

 
Abbildung 10: Start des EGVP 
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4.2 Installation von EGVP Niedersachsen über EGVP Installer Light 

 

4.2.1 Installation des EGVP Installer Light 

 

 
Abbildung 24: Auswahl des Menüpunktes „EGVP Installer Light“, soweit nicht schon installiert. 

Nach dem herunterladen entpacken Sie das ZIP-Archiv in ein Verzeichnis und passen die Parameter entsprechend 

Ihrer Umgebung und Hinweisen in der Readme-Datei im Verzeichnis an.  

 

 

Abbildung 25: Start des EGVP Installer Light über Script.  
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5 EGVP: Konfiguration 
Nach der Installation von EGVP, sind beim ersten Start der Anwendung die folgenden Schritte erforder-
lich, wenn vorher auf dem Arbeitsplatz kein EGVP installiert wurde. Existiert bereits ein EGVP lesen Sie 
bitte in Kapitel 6 weiter. 

 
Abbildung 26: Lizenzbedingungen von EGVP zustimmen und Verzeichnis für das EGVP-Postfach bestim-

men. 

Das Verzeichnis für das EGVP-Postfach sollte sorgfältig ausgewählt werden, da es später nur 
mühsam angepasst werden kann. Der Pfad sollte möglichst kurz gewählt werden. 
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Abbildung 27: Postfachordner in EGVP festlegen. Für einen Multiuser-Betrieb ist zu beachten, hier ein 

für alle verfügbares Verzeichnis zu wählen. 

Bitte mit „OK“ abschließen. 
 
Schritt entfällt bei EGVP-Installer. 



   

 

 
 

 

 

IT.Niedersachsen (IT.N)                  Seite 15 von 37 
  Fachgebiet 25 - Querschnittsanwendungen 
 

 

Abbildung 28: Anpassung der Java-Laufzeitumgebung zustimmen. 

Bitte „Ja“ auswählen. 
 

 
Abbildung 29: Etwaige Meldungen zur Kenntnis nehmen. 
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6 Übernahme des alten Postfaches soweit vorhanden 
Es bestehen drei Möglichkeiten das EGV-Postfach einzurichten: 
 

1) „Ein vorhandenes Postfach importieren“: diese Option ist zu verwenden, wenn eine EGVP-
Neuinstallation vorgenommen wurde und ein Adressbuch-Eintrag im EGVP-Adressbuch (SAFE-
Verzeichnisdienst) existiert, aber kein vorliegendes Postfachverzeichnis einzubinden ist. 

2) „Das vorhandene Postfach verwenden“: diese Option ist zu verwenden, wenn ein Postfachver-
zeichnis vorhanden ist und ein EGVP-Adressbuch-Eintrag existiert, sowie ein gültiges, freige-
schaltetes Zertifikat im Postfach installiert ist. 

3) „Ein neues Postfach anlegen“: diese Option ist zu verwenden, wenn noch kein Postfach im 
Adressbuch von EGVP existiert.  

 

6.1 Vorhandenes Postfach aus dem EGVP Adressbuch importieren 
Bei Neuinstallation, archiviertem Postfachzertifikat und vorhandenem EGVP kann das Postfach impor-
tiert werden: 
 

 
 

Abbildung 31: Aufruf des Dateiexplorers. 
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Abbildung 32: Auswahl des Postfachzertifikates. 

 

 
Abbildung 33: Pin-Eingabe Postfachzertifikates. 
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Abbildung 34: Vorhandenes Postfach importieren. 
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Abbildung 35: Voraussetzung Zertifikat ist im EGVP-Adressbuch vorhanden. 
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Abbildung 36: Visitenkarte des bestehenden Postfaches wird importiert. 
 
 
 
 

6.2 Ein vorhandenes Postfach verwenden 
Verfahren wie in Kapitel 6.1. Es erscheint eine Aufforderung zur Pin-Eingabe. 

 
 
 

6.3 Ein neues Postfach anlegen 
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Abbildung 37: Neues Postfach anlegen. 

 

 
Abbildung 38: Visitenkarte gemäß Namenskonvention in Kapitel 7 ausfüllen. 
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Es empfiehlt sich nach der Installation von EGVP, dieses zu beenden, die Anwendung neu zu starten 
und danach mit dem Befüllen der Visitenkarte zu beginnen. 
 
Ausfüllen der Visitenkarte gemäß Kapitel 7. 
 
 
 
 

Abbildung 39: Gemäß Namenskonvention ausgefüllte Visitenkarte. 

Nach dem Befüllen der Visitenkarte gemäß Namenskonvention über den Reiter „Grundeinstellungen“ 
anklicken, um die Ansicht zu wechseln. 
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Abbildung 40: Zuvor beantragtes und freigeschaltetes Postfach Zertifikat für fortgeschrittene Signatu-

ren (DOI-Zertifikat) installieren. 

Abbildung 41: Kartenleser mit Tastatur (PIN-PAD) nicht auswählen, da diese Einstellung nur für die Ver-

wendung von Kartelesegeräten vorgesehen ist und nicht benötigt wird. 
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Abbildung 42: Konfiguriertes Postfach speichern. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 43: Speichervorgang und Aktualisierung im Adressbuch des EGVP. 
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Abbildung 44: EGVP ist konfiguriert und Postfach ist eingerichtet. 

 

Abbildung 45: Postfach muss noch freigeschaltet werden. Den Hinweis mit „ok“ bestätigen. 
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6.4 Für die Freischaltung die Benutzer-ID ermitteln 
 

 
Abbildung 46: In EGVP Menüpunkt „Server“ auswählen.  

 
Abbildung 47: Verzeichnisdienst auswählen. 

 
Abbildung 48: Benutzer-ID wird angezeigt. 
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Bitte die Benutzer-ID mit dem Mauszeiger markieren und mit <Strg>-C kopieren, in den An-
trag auf Freischaltung mit <Strg>-V einfügen und zusammen mit der Prüfziffer des beBPo-Antrags 
an vps-admin@IT.Niedersachsen.de versenden. Danach das Fenster mit „ok“ schließen. 
 
 
 

 
Abbildung 49: Benutzer-ID kopieren. 

6.5 Nach der Freischaltung den Verifikationsserver einstellen 
Nach der erfolgreichen Freischaltung kann der Verifikationsserver von Niedersachsen eingestellt wer-
den. 
 

 
Abbildung 50: Auswahl des Verifikationsservers unter Server. 

 
Abbildung 51: Auswahl des Verifikationsservers von Niedersachsen. 
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Abbildung 52: Bestätigen des Verifikationsservers von Niedersachsen. 

7 Namenskonvention für das Land Niedersachsen  
Das Bundesamt für Justiz hat darauf hingewiesen, dass die Einträge der Visitenkarte 
im EGV-Postfach der Namenskonvention entsprechen müssen. Es ist sicherzustellen, 
dass die Namenskonvention beim Befüllen der Visitenkarte eingehalten wird. 
 
Die Namenskonvention wurde erstellt auf der Basis von 
 
Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) 
Namenskonvention für die Einträge in die Visitenkarten und das Zertifikat (überarbeitete Ver-
sion 2.0) vom 13.6.2007 

 
7.1 Einleitung: Namenskonvention für die Einträge in die Visitenkar-

ten und das Zertifikat 
Zur Vereinheitlichung und besseren Orientierung wird für die Einträge in die Visitenkarten und der Zer-
tifikate folgende Namenskonvention vorgeschlagen. 
Der Vorschlag berücksichtigt die Vorgabe, dass pro Backend nur ein elektronisches Postfach eingerichtet 
werden soll. Bei der Schreibweise der Gerichts- bzw. Behördennamen wurde von der Verwendung von 
Abkürzungen wie z. B. BFH, BVerwG, OVG, VGH, FG, OLG, LG, AG, FA etc. bewusst Abstand genom-
men, um Verwechslungen vorzubeugen. 
 
Die Visitenkarte des EGVP: 
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Abbildung 53: Abbildung Leere Visitenkarte 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Einträge für Visitenkarten von EGVP-Backends. 
 
7.1.1  Feld "Organisation/Branche/Berufsgruppe" in den Visitenkarten 

Dieses Feld erscheint in der Empfängerauswahl unter der Rubrik "Organisation/ Branche/ Berufs-
gruppe ".  
Beispiel 2 (Backend, Slave): 

 

Name Organisation Ort 
Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr EA 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 

Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr ZB 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 

Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie 
und Gesundheit ZB 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 

Nds. Ministerium für Umwelt und Klimaschutz 
ZB 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 

Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft, Verbraucherschutz und Landesent-
wicklung ZB 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 
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Nds. Ministerium für Inneres, Sport und In-
tegration ZB 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Ver-
kehr ZB 

Landesoberbehörden NI Hannover 

Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz ZB 

Landesoberbehörden NI Hannover 

Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit ZB 

Landesoberbehörden NI Hannover 

Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Fa-
milie ZB 

Landesoberbehörden NI Hannover 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
ZB 

Landesoberbehörden NI Hannover 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braun-
schweig ZB 

Landesoberbehörden NI Braunschweig 

Einheitsgemeinde Weyhe ZB Kommunalverwaltungen NI Weyhe 
Region Hannover ZB Kommunalverwaltungen NI Hannover 
Kreisfreier Stadt gleichgestellte Stadt Göttin-
gen ZB 

Kommunalverwaltungen NI Göttingen 

Samtgemeinde Nenndorf ZB Kommunalverwaltungen NI Nenndorf 
Landkreis Göttingen EA Kommunalverwaltungen NI Göttingen 
Landkreis Göttingen ZB Kommunalverwaltungen NI Göttingen 
Kreisfreie Stadt Delmenhorst EA Kommunalverwaltungen NI Delmenhorst 
Kreisfreie Stadt Delmenhorst ZB Kommunalverwaltungen NI Delmenhorst 
Große selbstständige Stadt Celle EA Kommunalverwaltungen NI Celle 
Große selbstständige Stadt Celle ZB Kommunalverwaltungen NI Celle 
Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde 
Ahnsbeck 

Kommunalverwaltungen NI Lachendorf 

Einheitsgemeinde Gemeindefreier Bezirk Os-
terheide 

Gemeindefreie Bezirke NI Oerbke 

Ärztekammer Niedersachsen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
NI 

Hannover 

Stiftung Zukunft der Altenpflegeausbildung Stiftungen des öffentlichen Rechts NI Hannover 
Finanzamt Hannover für Großbetriebsprüfung Staatliche Ortsbehörden NI Hannover 
Niedersächsische Landesmedienanstalt Anstalten des öffentlichen Rechts NI Hannover 

Tabelle 1: Organisation festlegen 

Mit der Ausweitung des EGVP-Einsatzes auf Verwaltungen erscheint es sinnvoll, sich zum einen an den 
gängigen Organisationsstrukturen zu orientieren und zum anderen Begriffe zu verwenden, die mög-
lichst bundeslandübergreifend Geltung haben können.  
 
Die Eintragungen für Verwaltungen sollten dem Sprachgebrauch der Landesorganisation der Bundes-
länder und des Bundes entsprechen. Auch hier sollte wieder grundsätzlich die Pluralform gewählt wer-
den, um eine übergreifende Suche bzw. Auswahl zu ermöglichen.  
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7.1.2 Felder „Anrede“, „Vorname“, „Akademischer Grad“, „Organisationszu-
satz/Abteilung/Ansprechpartner“   in den Visitenkarten 

 
Das Feld „Anrede“ ist ein Pflichtfeld und wird mit der Auswahl „Juristische Person“ belegt. 

Das Feld „Vorname“ ist kein Pflichtfeld und sollte leer bleiben. 

Das Feld „Akademischer Grad“ ist kein Pflichtfeld und sollte leer bleiben. 

Das Feld „Organisationszusatz/Abteilung/Ansprechpartner“ ist kein Pflichtfeld und sollte leer bleiben. 
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7.1.3 Feld „Name/Firma“ in den Visitenkarten 

 
Der Inhalt dieses Feldes erscheint unter der Spaltenüberschrift „Name/Firma“ im Adressbuch und als 
Fensterüberschrift im blauen Balken des aktivierten Postfachfensters. 

Jede „Backend-Behörde“ (Gericht, Staatsanwaltschaft, Verwaltung etc.) soll ein einziges allgemeines 
Backend einrichten, dass für alle Externe ohne spezifische Anliegen nutzbar ist. 

Der Eintrag enthält den ausgeschriebenen Namen der jeweiligen Einrichtung. 

Einheitliche Ansprechpartner und Zuständige Behörden werden durch das Kürzel EA und ZB unterschie-
den. 
Name Organisation Ort 
Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr EA 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 

Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr ZB 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 

Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie 
und Gesundheit ZB 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 

Nds. Ministerium für Umwelt und Klimaschutz 
ZB 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 

Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft, Verbraucherschutz und Landesent-
wicklung ZB 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 

Nds. Ministerium für Inneres, Sport und In-
tegration ZB 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Ver-
kehr ZB 

Landesoberbehörden NI Hannover 

Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz ZB 

Landesoberbehörden NI Hannover 

Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit ZB 

Landesoberbehörden NI Hannover 

Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Fa-
milie ZB 

Landesoberbehörden NI Hannover 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
ZB 

Landesoberbehörden NI Hannover 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braun-
schweig ZB 

Landesoberbehörden NI Braunschweig 

Einheitsgemeinde Weyhe ZB Kommunalverwaltungen NI Weyhe 
Region Hannover ZB Kommunalverwaltungen NI Hannover 
Kreisfreier Stadt gleichgestellte Stadt Göttin-
gen ZB 

Kommunalverwaltungen NI Göttingen 

Samtgemeinde Nenndorf ZB Kommunalverwaltungen NI Nenndorf 
Landkreis Göttingen EA Kommunalverwaltungen NI Göttingen 
Landkreis Göttingen ZB Kommunalverwaltungen NI Göttingen 
Kreisfreie Stadt Delmenhorst EA Kommunalverwaltungen NI Delmenhorst 
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Kreisfreie Stadt Delmenhorst ZB Kommunalverwaltungen NI Delmenhorst 
Große selbstständige Stadt Celle EA Kommunalverwaltungen NI Celle 
Große selbstständige Stadt Celle ZB Kommunalverwaltungen NI Celle 
Ahnsbeck Mitgliedsgemeinden einer Samtgemeinde NI Lachendorf 
Einheitsgemeinde Gemeindefreier Bezirk Os-
terheide 

Gemeindefreie Bezirke NI Oerbke 

Ärztekammer Niedersachsen Körperschaften des öffentlichen Rechts NI Hannover 
Stiftung Zukunft der Altenpflegeausbildung Stiftungen des öffentlichen Rechts NI Hannover 
Finanzamt Hannover für Großbetriebsprüfung Staatliche Ortsbehörden NI Hannover 
Niedersächsische Landesmedienanstalt Anstalten des öffentlichen Rechts NI Hannover 

Tabelle 2: Name/Firma festlegen. 

7.1.4 Feld „Postleitzahl“ in den Visitenkarten 

Hier wird die Postleitzahl eingetragen. Eine Plausibilitätsprüfung erfolgt nicht. 

7.1.5 Feld „Ort“ in den Visitenkarten 

Hier wird der Name der Stadt eingetragen, in der der Inhaber des Backends residiert. Der Name der 
Stadt erscheint im Auswahlmenü des Backends und kann zur Übersicht über alle in der Stadt vorhande-
nen Behörden genutzt werden. 

Name Organisation Ort 
Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr EA 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 

Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr ZB 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 

Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie 
und Gesundheit ZB 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 

Nds. Ministerium für Umwelt und Klimaschutz 
ZB 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 

Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft, Verbraucherschutz und Landesent-
wicklung ZB 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 

Nds. Ministerium für Inneres, Sport und In-
tegration ZB 

Oberste Landesbehörden NI Hannover 

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Ver-
kehr ZB 

Landesoberbehörden NI Hannover 

Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz ZB 

Landesoberbehörden NI Hannover 

Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit ZB 

Landesoberbehörden NI Hannover 

Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Fa-
milie ZB 

Landesoberbehörden NI Hannover 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
ZB 

Landesoberbehörden NI Hannover 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braun-
schweig ZB 

Landesoberbehörden NI Braunschweig 
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Einheitsgemeinde Weyhe ZB Kommunalverwaltungen NI Weyhe 
Region Hannover ZB Kommunalverwaltungen NI Hannover 
Kreisfreier Stadt gleichgestellte Stadt Göttin-
gen ZB 

Kommunalverwaltungen NI Göttingen 

Samtgemeinde Nenndorf ZB Kommunalverwaltungen NI Nenndorf 
Landkreis Göttingen EA Kommunalverwaltungen NI Göttingen 
Landkreis Göttingen ZB Kommunalverwaltungen NI Göttingen 
Kreisfreie Stadt Delmenhorst EA Kommunalverwaltungen NI Delmenhorst 
Kreisfreie Stadt Delmenhorst ZB Kommunalverwaltungen NI Delmenhorst 
Große selbstständige Stadt Celle EA Kommunalverwaltungen NI Celle 
Große selbstständige Stadt Celle ZB Kommunalverwaltungen NI Celle 
Ahnsbeck Mitgliedsgemeinden einer Samtgemeinde NI Lachendorf 
Einheitsgemeinde Gemeindefreier Bezirk Os-
terheide 

Gemeindefreie Bezirke NI Oerbke 

Ärztekammer Niedersachsen Körperschaften des öffentlichen Rechts NI Hannover 
Stiftung Zukunft der Altenpflegeausbildung Stiftungen des öffentlichen Rechts NI Hannover 
Finanzamt Hannover für Großbetriebsprüfung Staatliche Ortsbehörden NI Hannover 
Niedersächsische Landesmedienanstalt Anstalten des öffentlichen Rechts NI Hannover 

Tabelle 3: Ort festlegen. 

7.1.6 Weitere Felder der Visitenkarte 

Neben den Pflichtfeldern sollten folgende Felder ausgefüllt werden: 

o E-Mail (Standardeintrag) 

o Telefon (Standardeintrag) 

o Mobiltelefon (Standardeintrag) 

o Fax (Standardeintrag) 

o Straße (Standardeintrag) 

o Hausnummer (Standardeintrag) 

 

Diese Felder erhalten den üblichen Standardeintrag. 

Das Feld „Bundesland“ ist ein Pflichtfeld und muss durch die Auswahl „Niedersachsen“ belegt werden. 
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7.1.7  Postfachname 

Der Inhalt dieses Feldes ist nach außen nicht sichtbar. Es macht aber trotzdem Sinn, hier gleichartige 
Angaben zu machen. Vorgeschlagen wird hier, den Eintrag aus dem Feld „Name“ zu übernehmen. 
 
Name 
Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr ZB 
Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit ZB 
Nds. Ministerium für Umwelt und Klimaschutz ZB 
Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung ZB 
Nds. Ministerium für Inneres, Sport und Integration ZB 
Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ZB 
Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ZB 
Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ZB 
Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie ZB 
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie ZB 
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig ZB 
Einheitsgemeinde Weyhe ZB 
Region Hannover ZB 
Kreisfreier Stadt gleichgestellte Stadt Göttingen ZB 
Samtgemeinde Nenndorf ZB 
Industrie- und Handelskammer Hannover ZB 
Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade ZB 
Architektenkammer Niedersachsen ZB 
Ingenieurkammer Niedersachsen ZB 
Tierärztekammer Niedersachsen ZB 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen ZB 
Steuerberaterkammer Niedersachsen ZB 
Rechtsanwaltskammer Braunschweig ZB 
Landkreis Göttingen ZB 
Kreisfreie Stadt Delmenhorst ZB 
Große selbstständige Stadt Celle ZB 
Ahnsbeck 
Osterheide 
Ärztekammer Niedersachsen 
Stiftung Zukunft der Altenpflegeausbildung 
Finanzamt Hannover für Großbetriebsprüfung 
Niedersächsische Landesmedienanstalt 

Tabelle 4: Postfachname festlegen 
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7.2 Einträge im Zertifikat 
 
Zur besseren Übersichtlichkeit wird die folgende Belegung vorgeschlagen.  

 
7.2.1  Name 

 
In der Rubrik „Name“ des Zertifikats sollte der gleiche Eintrag wie in der Rubrik „Name“ in der Visiten-
karte stehen. Es sollte ggf. ebenfalls durch EA oder ZB kenntlich gemacht werden, ob es sich um einen 
einheitlichen Ansprechpartner oder eine zuständige Behörde handelt. 
 
Der Eintrag erscheint beim Aufruf des Postfachs unter der Überschrift „Besitzer“ als Eintrag zum Feld 
„Name:“. 
 

8 Optional: Einrichtung eines EGVP für mehrere Benutzer 
(Vertretungsregelung) 

Die Installation des ersten EGVP wird in einem Netzlaufwerk gemäß dieser Anleitung durchgeführt. 
Alle weiteren EGVP werden mit dem gleichen Postfachverzeichnis (Kapitel 5)  wie das erste EGVP 
konfiguriert, sodass nach Abschluss der Installation und Start des EGVP keine leere Visitenkarte 
erscheint, sondern die Anmeldung an das Postfach des ersten EGVP. 
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